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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

AVG §66 Abs4;

B-VG Art119a Abs5;

GdG Vlbg 1985 §83 Abs7;

VwGG §42 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Das Prüfungsrecht der Aufsichtsbehörde wird durch den Umfang der Anfechtung des gemeindebehördlichen

Bescheides durch den Vorstellungswerber eingeschränkt. Nur in dem Umfang, in dem dieser den

gemeindebehördlichen Bescheid auch angefochten hat, besteht ein Prüfungsrecht der Aufsichtsbehörde und kann der

Bescheid im Falle der Verletzung subjektiver Rechte aufgehoben werden. Soweit der Bescheid nicht angefochten

wurde, fehlt der Aufsichtsbehörde die Entscheidungszuständigkeit (Hinweis auf das E vom 20. Oktober 1980, Zl.

2968/79, sowie die Ausführungen in Fröhler/Oberndorfer,

Das Österreichische Gemeinderecht, 3.14.4.4.6.2.1). Abweichendes kann sich im Falle der Untrennbarkeit der

verschiedenen Spruchteile des gemeindebehördlichen Bescheides ergeben.
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